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Nr.: 218  

BESCHEID 
 

(An die Gemeinde Hapsal in Estland) 
 

 Auf Befehl Seiner Hoheit des Imperators 
 
Der vorliegende Bescheid wurde am 15. November 1838 von den Estländischen Behörden 
in Hapsal für die, für Rekruten zuständigen Kirchspiele St. Marten, Pachtgut Klein Rude, 
der  Bauergemeinde darüber zugestellt, daß laut des Hohen Manifestes vom 1/14 July 
1838 auf je 1000 Bewohner 6 Rekruten einzuberufen sind. 
 
1.  
Die oben erwähnte Gemeinde hat, über den bevollmächtigten Hans Waimar, nach der er-
folgten Musterung der neun jungen Männer, 2 Rekruten, die unten in der Liste mit Na-
men eingetragen sind, gemäß der Einberufung vom  11. November in den Rekrutdienst 
abzugeben. 
 
2. , 
daß von den, von der Rekrutenkommission vorgeschlagenen Männern, zwei für den Rek-
rutendienst als geeignet eingestuft worden sind und deswegen nur diese zwei einberufen 
werden, die am Ende dieses Bescheids benannt sind. 
 
3. ,  
daß für jeden der beiden einberufenen Rekruten, die Gemeinde: für die Uniformen 33 Ru-
bel, --- Cop., für den Unterhalt 11 Rubel 37 Cop. und für den Sold 3 Rubel, insgesamt also 
94 Rbl. 74 Cop. aufbringen muß. Diese Summe ist unverzüglich entsprechend der Rekru-
tensatzung § 66, Punkt 2,  zu zahlen. 
                                                                                                                 Seite 94 
 
 
Als Rekruten sind folgende männliche Personen einzuberufen: 
 
Jan Karlowitsch Arwail und Han Michelew Neeget 
 
                                                        Mitglied der Hapsaler Rekruten Kommission 
 
                                                                     Baron Uexkül 
 
                                                                      Sekretär: Michael Dmitriew 
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Dieser Bescheid wird mit dem 
Siegel der  
"Hapsaler Rekruten Kommission" 
bestätigt. 
 
M. P.  
 
 
 
Am 15. Nov. 1838 wurde die obige Eintragung in die Akten der Estländer Rekruten 
Kommission in Hapsal, entsprechend der Rekruten Satzung über die Einberufung von 
Rekruten, auch darüber vorgenommen, daß die folgende Summe eingegangen ist.  
 
1. Für die Fahrkosten zum Einberufungsort  
    der Rekruten:                                                          --- Rbl. --- Cop. 
 
2. Für den Unterhalt:                                                   20 Rbl. --- Cop. 
 
3. Für die Uniform, Proviant, Sold insgesamt:             94 Rbl.  74 Cop. 
 
4. Für die Rückfahrt:                                                  --- Rbl.  --- Cop. 
 
Somit ergibt sich, daß für die zwei                             --------------------   
Rekruten von der Gemeinde                                     114 Rbl.   74 Cop.,  
d. h.,  für jeden 57 Rbl. 37 Cop. zu  
erstatten sind. 
 
  
                                                         Mitglied der Estländer Rekruten Kommission  
 
                                                                  Baron Uexküll 
 
                                                                    Schriftführer: M. Dmitriew 
 
 


